
Finanzantrag

Öffentlicher Teil 
Dieser Teil des Antrags wird in den Protokollen der 
Studierendenvertretung auf z.B. der Homepage veröffentlicht.

Titel der Veranstaltung, Aktion bzw. Sache

Datum der Veranstaltung/ 
Fälligkeit der MittelAntragssteller*innen

Personen bzw. Gruppen die den Antrag beim StuRa stellen.

Beschreibung der Veranstaltung, Aktion bzw. Sache
Wesentliche Angaben wie Inhalt, Ziel des Projekts, beteiligte Gruppen.

Finanzplan
In dem Plan sind die Ausgaben detailliert aufgeschlüsselt darzustellen, insbesondere Honorare. Es müssen
zusätzlich 5,2% der  beantragten Honorare für Künstlersozialabgaben gesondert ausgewiesen 
werden (Diese werden nicht ausbezahlt).
Aus dem Plan sollen die insgesamt anfallenden Kosten und der hier beantragte Teil hervorgehen sowie eine
Auflistung, wie der Rest finanziert wird (andere Organisationen, Einnahmen etc.).

Beim StuRa/AStA beantragte Summe Datum der Antragsstellung

Vortrag "Who's part of the trans* community?"

Balthazar Bender 17.01.2019

Im Rahmen meines Masterstudiums in Gender Studies organisiere ich einen Vortrag zum Thema 
Transgeschlechtlichkeit und Communities. Für diesen Vortrag werden zwei Referent*innen aus Berlin eingeladen, die 
durch ihre Mitarbeit in einem Workshop-Kollektiv seit langem queere Bildung betreiben. 
 
Der Vortrag soll zeigen, welche Communities es für transgeschlechtliche Menschen gibt, welche Personen in trans* 
Kontexten häufig nicht mitgedacht werden und welche Normen (häufig unreflektiert) reproduziert werden. Es sollen 
Rassismus und die Abwertung von Femininität und deren Auswirkungen auf trans* Räume angeschaut werden, und 
ein kritischer Umgang mit weißen, maskulinen Normen stattfinden. Es soll zudem Raum für Fragen und eine 
Diskussion geben.  
 
Der Vortrag ist offen für alle, unabhängig von Vorwissen oder Fachrichtungen. Nach BW-LHG §65 Abs. 2 fällt diese 
Veranstaltung in den Aufgabenbereich des StuRa, da die Veranstaltung auf die Förderung der Chancengleichheit und 
des Abbaus von Benachteiligungen innerhalb der Studierendenschaft ausgerichtet ist. (Abs. 2.4)

Honorar für zwei Referent*innen: 204,00 €   x 2 = 408,00 € 
Reisekosten für beide Referent*innen: 94,10 € 
 
Gesamt: 502,10 €

€ 502,10 06.01.2019


